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Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

63/06 Dienstrechtsverfahren

Norm

AVG §73 Abs2 idF 1998/I/158;

B-VG Art132;

DVG 1984 §1 Abs1;

VwGG §27 Abs1 idF 1998/I/158;

VwGG §27;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Einem Schreiben, in dem lediglich um "Mitteilung des Sachstandes" ersucht wird, nicht aber der Übergang einer

(behauptetermaßen) ursprünglich der erstinstanzlichen Dienstbehörde zugekommenen Zuständigkeit zur Erlassung

eines Bescheides auf die belangte Behörde beantragt wird, fehlt es an der in § 27 Abs. 1 VwGG umschriebenen

Vorausetzung, wonach die belangte Behörde entweder durch Berufung oder im Wege eines Antrages auf Übergang der

Entscheidungspflicht angerufen worden ist.
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